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Qualitätsmerkmale für einen längerfristigen individuellen deutsch-französischen Schüleraustausch

Vorbereitungsphase

1.Schulen/Lehrer

· Anfang des Schuljahres erhalten die Schulen Informationen/die Ausschrei-bung über alle deutsch-französischen individuellen Schüleraustauschpro-gramme. Sie werden darum gebeten, diese an die Französisch-/Deutschlehrer weiterzuleiten.


· Die Schulen benennen eine verantwortliche Lehrkraft (Tutor) für den deutsch-französischen Austausch. Er/sie ist Ansprechpartner/in für interessierte Schülerinnen und Schüler, Klassenleiter und Eltern und Kontaktperson für das Ministerium für Biledung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern (im Folgenden Ministerium) bzw. das Rectorat von Poitiers (im Folgenden DAREIC).







· Die verantwortliche Lehrkraft kümmert sich darum, dass Schüler/innen der infrage kommenden Jahrgangsstufen auf Elterversammlungen u.a. Veranstaltungen  über die Möglichkeit des deutsch-französischen individuellen Schüleraustauschs hinreichend informiert werden.

· Der Schule und den am Programm teilnehmenden Schüler/innen und deren Eltern muss bewusst sein, dass die Austauschprogramme auf Gegenseitigkeit ausgerichtet sind. Die Anzahl der entsandten Schüler/innen entspricht der Anzahl der aufzunehmenden.
· Die Bewerber sollen mindestens ab Klasse 7 am Französischunterricht in Deutschland bzw. ab der 4e am Deutschunterricht in Frankreich teilgenommen haben. Die Austauschprogramme richten sich an motivierte Schülerinnen und Schüler, die über gute schulische Leistungen verfügen. Die Organisation des Austauschs (z. B. geforderte Leistungsnachweise) soll so erfolgen, dass der Schüler/die Schülerin nach Rückkehr an die Heimatschule problemlos in den Schulalltag reintegriert werden kann und eine Versetzung durch die Teilnahme am Austausch nicht gefährdet ist. 
· Die Schule soll darauf achten, dass Bewerber/innen die erforderlichen charakterlichen Eigenschaften besitzen, um sich in der aufnehmenden Schule und der Gastfamilie zu integrieren. 
· Die entsendenden Schulen stellen sicher, dass die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit den geforderten Einschätzungen und Unter-schriften rechtzeitig zum Bewerbungstermin an das Ministerium/DAREIC weitergeleitet werden.

2. Schüler/innen und Eltern

· Schüler/innen, die Interesse an einem der Austauschprogramme haben, wenden sich an ihre Französischlehrerin/ihren Französischlehrer bzw. Deutschlehrer/in. Diese/r berät die Interessenten bzw. vermittelt sie an die für den Schüleraustausch benannte Kontaktperson.

· Die Familien klären zunächst für sich, ob sie bereit sind, für acht bis zehn Wochen bzw. sechs Monate (je nach Austauschprogramm) einen franzö-sischen/deutschen Gastschüler aufzunehmen und in das Familienleben zu integrieren. Sie erörtern das Für und Wider eines längeren Auslandsaufenthaltes des eigenen Kindes.

· Schüler/innen und Eltern beraten sich mit Klassenleiter/in und Französisch-lehrer/in, ob ein längerer Auslandsaufenthalt im laufenden Schuljahr für den/die Schüler/innen unschädlich und eine unproblematische Wiedereingliederung in den deutschen/französischen Schulalltag nach Rückkehr zu erwarten ist.

· Die Bewerber/innen achten darauf, dass sie ihre Bewerbungsunterlagen, inkl. der geforderten Unterlagen/Unterschriften der Eltern so rechtzeitig in der Schule einreichen, dass diese noch die Möglichkeit hat, die von der Schule zu ergänzenden Unterlagen beizufügen und zum Bewerbungstermin weiterzu-leiten. 
· Schüler/innen und Eltern sollten an den von der Schule und vom Ministerium/ DAREIC (oder ggf. anderen Partnern in Abhängigkeit vom Programm) angebotenen Informationsveranstaltungen teilnehmen.

· Die zukünftigen Austauschschüler/innen nehmen mit ihren ausländischen Austauschpartnern umgehend Kontakt auf, sobald ihnen die Kontaktdaten zur Verfügung stehen. Ein intensiver Austausch, auch zwischen den Eltern, nimmt Ängste und kann bereits vor dem ersten Treffen für gegenseitige Information über Interessen und Erwartungen genutzt werden.

Der Austausch

1. Schüler/innen und Eltern

· Die Gastfamilie nimmt den/die Austauschschülerin am Flughafen/Bahnhof in Empfang.

· Dem Austauschschüler/der Austauschschülerin sollte ein eigenes Zimmer zur Verfügung stehen. Ist dies nicht realisierbar, sollte für den Gast zumindest die Möglichkeit bestehen, separat in Ruhe zu arbeiten und sich bei Bedarf auch zurückziehen zu können.

· Zu Beginn des Aufenthaltes ist der Gastschüler/die Gastschülerin mit den Gegebenheiten der Wohnung vertraut und den Mitgliedern der Familie bekannt zu machen. Der Gast soll freien Zugang zu den gemeinschaftlich genutzten Räumlichkeiten der Wohnung haben. Telefon und Internet sollten in angemessener Weise und gemäß beiderseitiger Absprache benutzt werden dürfen, um Kontakt zur eigenen Familie halten zu können.

· Der ausländische Schüler/die ausländische Schülerin ist für die gesamte Dauer des Auslandsaufenthalts Gast der Familie des Austauschpartners. Er/sie verpflichtet sich, die Regeln innerhalb der Familie zu respektieren (z. B. Beachtung von Zeitvorgaben, kleine Hilfen im Haushalt, Einhalten von Absprachen).
· Der Austauschpartner wird in die gastgebende Familie voll integriert. Dazu gehören: alle Mahlzeiten, Familienausflüge, Freizeitaktivitäten, gemeinsame Unternehmungen mit den Freunden des Partners/der Partnerin, etc. Nur so ist die Möglichkeit gegeben, die Kultur des Gastlandes kennenzulernen und den Alltag des Familienlebens zu entdecken. Üblicherweise werden die Kosten jeweils von der Gastgeberfamilie getragen werden; bei größeren Reisen oder Klassenfahrten (freiwillige Teilnahme) sollten die leiblichen Eltern die Kosten übernehmen. 



· Die gastgebende Familie lässt dem Austauschschüler/der Austauschschülerin die Betreuung/Aufmerksamkeit zukommen, die sie sich für das eigenen Kind im Ausland ebenfalls wünscht. Dazu gehören z. B. das Waschen der Wäsche, die Berücksichtigung spezieller Essgewohnheiten, wie in der Bewerbung erwähnt (Unverträglichkeiten, Allergien, vegetarisches oder diätisches Essen), kleine Hilfen im Haushalt, Gesprächsmöglichkeiten, …

· Die aufnehmenden Eltern übernehmen vorübergehend für die Dauer des Austauschs die aus dem Sorgerecht abgeleiteten Rechte und Pflichten hinsichtlich der Aufsicht, der Bestimmung des Umgangs und gegebenenfalls des Aufenthalts des Kindes, soweit dies für die Durchführung des Austauschs erforderlich ist.

· Bei Problemen, die nicht durch Gespräche, Angebote und sonstige Maßnahmen zwischen Familie und Gastkind gelöst werden können, informiert die Familie/der Gast die Kontaktperson an der Schule.
· Die Austauschschüler halten Kontakt zu ihrer Heimatschule (Klassenleiter/in, Mitschüler) und lassen sich über schulische Belange informieren.
2. Schule

· Vor Anreise der Gastschüler informiert die Schulleitung bzw. die für den Schüleraustausch benannte Kontaktperson die Fachlehrer, deren Unterricht der Austauschschüler/die Austauschschülerin besuchen wird.

· Der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin informiert die aufnehmende Klasse über den Gast/die Gäste. Ggf. sollte die erste gemeinsame Stunde dem gegenseitigen Kennenlernen dienen. Einige Schüler sollten benannt werden, die - insbesondere in den ersten Tagen – den Gast auf den Wegen durch die Schule begleiten. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn die Austauschpartner nicht die selbe Klasse besuchen.

· Am ersten Tag an der Schule soll den Gastschülern die Schule gezeigt (Rundgang, Kennenlernen der Räumlichkeiten, inkl. Mensa, Bibliothek, Sekretariat, …), die wichtigsten Ansprechpartner vorgestellt (Schulleiter/in, Kontaktlehrer/in für den Schüleraustausch, Klassenlehrer/in, Französisch-/Deutschlehrer/in, Sekretärin) und die Schulordnung erklärt werden. Die Schulordnung ist von dem Austauschschüler/der Austauschschülerin zu unterschreiben. Damit verpflichtet er/sie sich, die Regeln an der Schule einzuhalten.
· Die aufnehmende Schule stellt die erforderlichen Lehrbücher zur Verfügung,  damit eine aktive Beteiligung in Vorbereitung auf den Unterricht und im Unterricht möglich ist.

· Der Gastschüler/die Gastschülerin nimmt während des gesamten Auslandsaufenthalts am Unterricht an der Schule des Austauschpartners teil. Der gemeinsame Besuch einer Klasse ist nicht zwingend erforderlich, vielmehr sind die Bedingungen an der Schule, aber auch spezielle Wünsche der Austauschschüler zu berücksichtigen. 

· Die Austauschschüler erhalten einen festen Stundenplan, der ggf. ihren Bedürfnissen angepasst ist. Berücksichtigt werden sollte, dass aufgrund mangelnder fremdsprachlicher Kenntnisse nicht jedes Fach belegt werden muss und dadurch auch Freiraum zur Verfügung gestellt wird, um schulischen Verpflichtungen der Heimatschule nachkommen zu können.

· Die für den Austausch benannte Lehrkraft hält regelmäßigen Kontakt zum Austauschschüler/zur Austauschschülerin. An diese kann er/sie sich mit Fragen oder im Fall von Problemen wenden und um Unterstützung bitten. Der Kontaktlehrer/die Kontaktlehrerin steht ebenfalls mit der gastgebenden Familie in Verbindung.

· Zum Abschluss des Schulbesuches im Ausland erhält der Gastschüler/die Gastschülerin eine Bestätigung über den Schulbesuch im Ausland, eine kurze Einschätzung und eine Bewertung/Benotung der Leistungen in den einzelnen Fächern. Dies soll der Stammschule ermöglichen, den Auslandsaufenthalt der Schülerin/des Schülers bezüglich der weiteren Schullaufbahn zu werten und zu berücksichtigen.
· Der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin der Heimatschule stellt sicher, dass der/die von der Schule entsandte/n Schüler während seines/ihres Auslandsaufenthaltes regelmäßig über schulische und fachliche Belange sowie über wichtige Termine informiert wird.

Dauer des Austausches, vorzeitiger Abbruch

· Die Dauer des Austausches ist durch die Rahmenbedingungen der unterschiedlichen Programme vorgegeben. Die Mindestdauer darf nicht unterschritten werden, da ansonsten durch das Deutsch-Französische Jugendwerk keine Zuschüsse gewährt werden.

· Bei einem durch die Ministerien/DAREIC organisierten und betreuten Austausch sind die Reisetermine einzuhalten. Vor einem möglichen vorzeitigen Abbruch ist das Gespräch mit der gastgebenden Familie und dem Kontaktlehrer zu. Lässt sich keine Lösung herbeiführen, ist der Austausch zu beenden. Ministerium/DAREIC sind zu informieren. Für die Organisation der Heimreise sind die leiblichen Eltern des Austauschschülers/der Austauschschülerin zuständig. Mehrkosten (z. B. durch Stornierung oder Umbuchung) oder durch den längeren Aufenthalt des Austauschpartners in der eigenen Familie verursacht, werden nicht erstattet. Bei Unterschreitung der vorgegebenen Austauschdauer gewährt u. U. auch das  DFJW keinen Fahrkostenzuschuss.

Nach der Rückkehr

· Der Schüler/die Schülerin meldet sich an der einheimischen Schule zurück, die die Modalitäten für eine Wiedereingliederung in den Schulunterricht festlegt.

· Der Austauschschüler/die Austauschschülerin reicht bis spätestens vier Wochen nach Rückkehr aus dem Ausland folgende Unterlagen ein:

- Bericht (der Vordruck des DFJW ist zu verwenden) und Bescheinigung über
  den Besuch der ausländischen Schule an das DFJW

- Kopie des Berichts an das Minsterium/DAREIC
· Die Austauschschüler/innen verpflichten sich, als „Botschafter des Programms“ zukünftigen Interessenten über ihre Erfahrungen zu berichten. Die Schulen sollten dieses Potenzial nutzen, neue Schüler/innen für das Programm zu interessieren.

Kontakt und Rahmenbedingungen

	Art des Austausches
	auf Gegenseitigkeit (Schule zu Schule, Familie zu Familie)

	Alter der Teilnehmer zum Zeitpunkt der Bewerbung
	15 (14) Jahre – Schüler der Klasse 9 (8), deren Bildungsgang i.d.R. mit dem Abitur abschließt

	Region


	Académie Poitiers oder im Rahmen einer bestehenden Schulpartnerschaft mit  einer anderen Académie

	Ansprechpartnerin 
	Gisela Vannahme: G.Vannahme@gmx.net  
                       Tel.: 0385 5007891

	Austauschtermine 


	französische Schüler: ca. Mai bis Juni/Juli

deutsche Schüler: ca. September bis November/Dezember

	Dauer
	9 bis max. 12 Wochen





Den Tutoren kommt in diesem Austausch eine sehr wesentliche Rolle zu. 


Es ist wichtig, dass sie sich freiwillig für diese Aufgabe zur Verfügung stellen. 











Bringen Sie dem Gastkind die Aufmerksamkeit und Betreuung entgegen, wie Sie sich diese auch für Ihr eigenes Kind im Ausland wünschen. 
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